
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Steiermark 2000/01/20 30.11-
85/1999

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.2000

Rechtssatz

Der Lenker hatte wegen des Vorhandenseins einer weißen Bodenmarkierung darauf vertraut, dass am betre0enden

Gehsteig eine Ausnahme vom Benützungsverbot für Fahrzeuge nach § 8 Abs 4 StVO bestehe. Da jedoch aufgrund der

Aufschrift auf dem Asphalt "Taxi" nur von einem Abstellplatz für Taxifahrzeuge ausgegangen werden konnte, hätte der

Lenker nur dann auf die weiße Bodenmarkierung als äußeren Anschein einer Abstellmöglichkeit vertrauen dürfen,

wenn er dort ein Taxifahrzeug (und nicht ein anderes Kraftfahrzeug) abgestellt hätte. Somit verantwortete er ohne

entschuldbarem Irrtum eine Übertretung nach § 8 Abs 4 StVO.

Schlagworte

Gehsteig Benützungsverbot Abstellplatz Bodenmarkierung Rechtsirrtum Anschein

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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